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V 

Vorwort und Gebrauchsanweisung: Bitte lesen! 

In den Ausbildungsstationen hat man genug damit zu tun, die Praxis kennenzulernen und 
sich das prozessuale Wissen anzueignen, sodass das materielle Recht meistens auf der Strecke 
bleibt. Und das erste Examen ist oft lange her, das materielle Wissen ist eingeschlummert! Das 
vorliegende Buch soll Ihnen aus dieser Klemme helfen. Es richtet sich in erster Linie an die 
Teilnehmer des entsprechenden Kaiserseminars „Materielles Zivilrecht im Assessorex-
amen“ und dient vor allem der Nachbereitung und Vertiefung unseres Wochenendkurses, in 
dem wir knapp und bündig die häufigsten Examensprobleme des materiellen Zivilrechts und 
die aktuellen Examensklausuren besprechen sowie Hinweise auf klausurgeeignete neue Ent-
scheidungen geben. 

Zur Vorbereitung auf die Klausuren steht Ihnen viel weniger Zeit zur Verfügung als vor dem 
ersten Examen, wo Sie wahrscheinlich mehrere Monate „getaucht“ sind. Und genau deshalb 
sollten Sie sich von der Vorstellung verabschieden, sich wie vor dem ersten Examen einen rie-
sigen Berg von Karteikarten zu machen und möglichst alle Einzelprobleme zu lernen. Das ist 
bei der immensen Fülle des materiellen Rechts nicht nur unmöglich, sondern auch dumm, da 
Sie sich – anders als im ersten Examen – bei Bedarf stets im Grüneberg schlau machen kön-
nen. Was bedeutet das für Sie? Sie sollten Schwerpunkte setzen und zumindest das als Ba-
siswissen lernen, was statistisch am häufigsten in den Klausuren vorkommt. Kann man 
das überhaupt sagen? Oder kann nicht vielmehr alles drankommen? Die von uns analysierten 
Examensklausuren der letzten 24 Jahre haben gezeigt, dass es immer wiederkehrende mate-
rielle Probleme gibt, um die die Klausuren „herumgebaut“ werden. Und auf deren kompri-
mierter Darstellung basiert dieses Buch. Man kann eben in der Klausur in fünf Stunden nicht 
alles im Kommentar nachschlagen. Ein gewisses Basiswissen – und damit auch Einzelwissen – 
über beliebte Themen ist nötig, um vor allem auch die nötige Transferleistung in der Klausur 
zu erbringen. Denn je mehr Wissen da ist, desto größer ist die Wissensbasis, die in der kon-
kreten Examensklausur auf den konkreten Fall mit seinen konkreten Problemen transferiert 
werden kann. Dieses Buch macht aus dem riesigen Berg materiellen Zivilrechts ein bezwing-
bares Häufchen, Sie werden sehen! An vielen Stellen haben wir Verweise auf den Grüne-
berg eingebaut, um Sie davor zu bewahren, sich in Detailfragen zu verlieren (die man schnell 
im Kommentar nachlesen kann!), um zu zeigen, wo man wichtige Klausuraspekte „in der 
Hitze des Gefechts“ wiederfindet oder um Sie auf versteckte Super-Fundstellen hinzuweisen. 

Kommt in der Klausur mal etwas Exotisches vor, dann sollten Sie dies mit Ihrem durch das 
Schreiben von Klausuren erlernbaren juristischen Handwerkszeug lösen (gründliches Aus-
werten der Klausurakte und der Argumente der Parteien, Finden der und genaues Subsumie-
ren unter die gegebenenfalls unbekannte Norm, Arbeit mit Kommentar, Bildung von Ober-
sätzen, Argumentationsfähigkeit, Transferleistung, Beherrschen der juristischen Methodik 
etc.). Es geht dann auch gar nicht um eine Wissensabfrage durch die LJPAs, sondern darum, 
sich von Ast zu Ast zu hangeln und zu einer vertretbaren, mit Argumenten begründeten Lö-
sung zu kommen. Fast immer werden Sie sogar in der Akte auf die unbekannten Vorschriften 
hingewiesen. Sie können nicht alles lernen, sondern müssen auch bewusst Lücken lassen! 
Das ist in Ordnung, solange die Lücke nicht ein Gebiet betrifft, das ständig Gegenstand von 
Klausuren ist. 

Die Verfasser erheben dabei weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf wissenschaft-
liche Darstellung der Materie. Wir wollen Sie auf Ihr Examen vorbereiten und nicht Ihre Zeit 
stehlen! Dabei ist klar, dass dieses Buch nicht jedem gefallen kann. Der eine braucht möglichst 
viele Schaubilder, der andere Fließtext, noch ein anderer nur „Grundlagen für das Verständ-
nis“ und „didaktische Aufbereitung“ und nur ganz wenige Einzelinformationen zu Klausur-
problemen, noch ein ganz anderer ganz viele Klausurprobleme und viel Umfang statt Verwei-
se auf den Kommentar und keine Methodik (das Buch richte sich ja an Referendare, die 
Methodik müsse also vorausgesetzt werden …). Für andere ist es ein Frevel im Quadrat, 
wenn wir an der einen oder anderen Stelle auf unser Wochenendseminar verweisen. Zuweilen 
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liest man als Feedback im Internet auch, dass dieses Buch nur eine „Aneinanderreihung von 
Detailproblemen“ sei, sogar bis zu fünf Probleme in einem Absatz. Böses Kaiser-Skript! Jetzt 
mal ehrlich: Was erwarten Sie denn als Examensvorbereitung? Ein 70-Seiten-Wohlfühl-Skript 
nur mit Grundlagen aus dem Studium und ein paar Übungs-Textbausteinen zu ausgedachten 
Mini-Fällen, damit Sie sich in der Oberflächlichkeit nicht zu sehr herausgefordert fühlen? Die 
gibt es sicherlich auf dem Markt, aber diese bilden nicht die Komplexität der Klausuren ab! In 
den Assessorklausuren erwartet Sie auf engstem Raum eine Fülle von komplexen Detailprob-
lemen, die Sie in kürzester Zeit entdecken müssen. Fragen Sie mal die Kollegen, die bereits 
Examen geschrieben haben! Und dieser Herausforderung bzw. diesen Detailproblemen müs-
sen Sie sich so früh es geht auch in der Vorbereitung stellen. Wie sollen Sie diese sonst im 
Klausursachverhalt ausfindig machen? Transferleistung setzt ein gewisses Maß an Wissen vor-
aus, welches transferiert werden kann! Und eine gute Schwerpunktsetzung setzt ebenfalls das 
Beherrschen des relevanten Stoffes voraus. Zudem ist es nun mal das Wesen einer kompri-
mierten Darstellung, dass man Themen auf engem Raum zusammenfasst. Und noch etwas ist 
wichtig: Dieses Lehrbuch dient nicht dem Aufbau von Grundverständnis, so wie die Stu-
dienliteratur! Es liegt in der Natur der Sache, dass in einem Buch für das 2. Examen ein ge-
wisses Maß an Kenntnis der juristischen Grundlagen aus dem Studium vorausgesetzt wird, 
sodass nun der nächste Schritt Ihrer juristischen Entwicklung angegangen werden kann: das 
Kennenlernen der relevanten materiellen Einzelfragen aus dem 2. Examen in ihrer realen 
Examenskomplexität. Ärmel hochkrempeln, stellen Sie sich dieser Challenge! Dieses Skript 
wird für Sie eine Herausforderung werden, weil die Masse der Einzelaspekte manchmal 
erschlagend wirkt – das ist im Examen aber genauso. Verlieren Sie nicht den Mut! Der Inhalt 
dieses Buches kommt aus den Examensklausuren, nicht von uns! Wir fassen das nur für Sie 
hier zusammen. 

Daher haben wir uns von vorneherein von einem didaktischen Konzept leiten lassen: Auf 
welche Problemstellungen kommt es in den Examensklausuren an? Diese Themen zeigen wir 
in der gebotenen Kürze und Detailtiefe auf und betten sie in die klassische Prüfungsreihenfol-
ge „Vertrag, Vertrauen, Gesetz“ ein. Schaubilder, Verweise auf den in der Klausur nicht ohne 
Grund erlaubten Grüneberg und Ausführungen zu Grundstrukturen sind in einem in Anbet-
racht des Ziels dieses Buches gesunden Maße enthalten. Mehr will dieses Lehrbuch nicht leis-
ten. Den „Rest“, dh die konkrete Anwendung des abstrakt Dargestellten auf den konkreten 
Klausurfall, müssen Sie selbst durch das Schreiben von Klausuren üben und verfestigen. Der 
„Transfer“ ist Ihre Aufgabe! 

Wie ist dieses Buch entstanden, das mittlerweile als „Klassiker“ der Referendarliteratur gilt? 
Wir haben hier nicht die Bücher der Konkurrenz abgekupfert, sondern eigenhändig die Exa-
mensklausuren der letzten 24 Jahre aus dem Ringtausch der LJPAs aber auch die Bayeri-
schen Examensklausuren analysiert und geschaut, was wichtig ist, „weil es in den Klausuren 
kommt“. Auf länderspezifische Eigenheiten wird hingewiesen. Zusätzlich sind tausen-
de Berichte von mündlichen Prüfungen, die wir ebenfalls analysiert haben, in die Darstellung 
eingeflossen. Und wer bereits unsere Crash-Kurse besucht hat, der weiß, dass wir das nicht 
einfach behaupten, sondern dass wir uns wirklich diese Mühe gemacht haben! Zudem ist das 
Feedback von Teilnehmern unserer Kurse und von AG-Leitern eingeflossen, was ebenso hilf-
reich war. Weil sich die Themen in den Klausuren ständig wiederholen, hat dieses Buch 
daher eine extrem hohe Trefferquote! Sie sollten dieses Buch mit geöffnetem Gesetzestext 
(lesen Sie die Vorschriften nach, um die es jeweils geht!) und griffbereitem Grüneberg durch-
kauen. Das Buch kann seine eigentliche Aufgabe nämlich nur erfüllen, wenn Sie es „durchar-
beiten“, mehrfach lesen, es sozusagen zu Ihrem Referendariatsbegleiter machen und nicht nur 
als Last-minute-Lektüre in den letzten zwei Wochen vor Ihren Klausuren einmal durchhet-
zen. Lassen Sie sich auf die geballte Informationsdichte des Skriptes ein, und erwarten Sie 
kein Wohlfühl-/Struktur-Skript wie zum ersten Examen. Nehmen Sie sich die nötige Zeit, 
in Ruhe und mit Verstand die Sachen durchzuarbeiten. Manche Blöcke muss man notfalls 
auch dreimal lesen, um deren Inhalt dann wieder ins große Ganze einordnen zu können. Sie 
schaffen das! Klar ist, dass natürlich nicht alles hängen bleiben kann. Aber je öfter Sie es 
durcharbeiten, desto mehr verinnerlichen Sie. 
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In der vorliegenden elften Auflage dieses Lehrbuches haben die Verfasser wieder die in der 
Zwischenzeit ergangene examensrelevante Rechtsprechung aufgenommen, den Inhalt des Bu-
ches mit den seitdem gelaufenen Examensklausuren abgeglichen und – soweit erforderlich – 
um wichtige Hinweise ergänzt. Die große Besonderheit dieses Buches ist, dass die wichtigen 
und daher von Ihnen nachzulesenden Gerichtsentscheidungen in Fettschrift hervorgeho-
ben worden sind. Sie haben damit nicht nur eine materielle Stoffsammlung aus den Klausuren, 
sondern auch eine Rspr.-Auswertung in der Hand! Fast allen Assessorexamensklausuren 
liegen aktuelle Gerichtsentscheidungen zugrunde. Wussten Sie das? Das ist anders als im 
ersten Examen, wo viele Klausuren „aus der Retorte“, dh von den Lehrstühlen kommen und 
ausgedacht sind. Sie dürfen daher nicht nur an den „Basics“ kleben, sondern sollten auch aus-
reichend Kenntnis der aktuellen Rspr. besitzen, denn diese wird bewusst von den LJPAs ein-
gebaut. Also meckern Sie bitte nicht, dass wir Ihnen im Buch immer wieder Heimlektüre 
aufgeben. Alleine das Lesen der Entscheidungen bildet, Sie lernen, wie sich die Praktiker aus-
drücken, und es ist ein gutes Gefühl, im Examen einen bekannten Rspr.-Fall zu bekommen. 
Die Urteile werden (wie viele Klausuren übrigens auch) oft in der Mündlichen recycelt, sie 
schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. 

Und durch das Lesen von Originalentscheidungen lernen Sie auch, mit komplexen Sachver-
halten umzugehen. Die LJPAs verlangen neben den rein juristischen Sachen in Examens-
klausuren als eigentlich unjuristische Leistung auch die zügige Erfassung einer oft viel zu 
vollgepackten Akte. Die Examensfälle im Zweiten sind daher mittlerweile auf einen sehr ho-
hen Grad von Komplexität angelegt. Erkennbares Zeichen: (viel zu) langer Sachverhalt, viele 
Daten, Zahlen und Personen. Die Examensklausuren werden immer länger und komplexer, 
und gegen diese Reizüberflutung muss man sich wappnen! Als Korrektor sieht man schnell, 
wer nur mit Mini-Fällchen und Karteikarten gelernt hat und wer vor den Klausuren Ent-
scheidungen gelesen und Übungsklausuren geschrieben hat und daher mit der Masse der In-
formationen besser klarkommt. Fangen Sie rechtzeitig damit an! 

Die heißen, ganz aktuellen Urteile für Ihre Klausuren, die nach Drucklegung dieses Wer-
kes erschienen sind, erhalten Sie als Handout in unserem Seminar zum materiellen Zivil-
recht. 

Um Sie zu mehr geistiger Mitarbeit anzuregen, haben wir zum Teil Fragen in den Fließtext 
eingebaut, deren Antwort sich in der jeweiligen Fußnote befindet. Auch wenn es Sie viel-
leicht manchmal nervt, nicht alles gleich im Text präsentiert zu bekommen, werden Sie mer-
ken, dass sich das so „erarbeitete“ Wissen bei Ihnen besser festsetzt. Zudem haben wir zum 
Teil Hinweise eingefügt, wann die Themen zuletzt als Klausur gelaufen sind, damit Sie ein 
Gefühl für die Examensrelevanz bzw. -häufigkeit bekommen. Dabei haben wir ältere Klau-
surdurchgänge in der Aufzählung nicht berücksichtigt, sonst wäre das Buch dreimal so dick. 

Beachte: Die Neuerungen im BGB (das sog. neue Schuldrecht 2022) durch die Umsetzung vor al-
lem der Richtlinien über den Warenkauf und über digitale Produkte sind selbstverständlich bereits 
seit der Vorauflage eingearbeitet, auf ihre Examensrelevanz „abgeklopft“ und die dazu gestellten 
Examensklausuren eingepflegt worden. Zudem sind die Änderungen durch das Gesetz zur Moderni-
sierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) ebenfalls eingearbeitet worden. 

 
Die Verfasser sind erfahrene Referendarausbilder. Torsten Kaiser, federführend im Autoren-
team dieses Buches, hat zunächst als Anwalt bei Clifford Chance in Düsseldorf gearbeitet. 
Seit Anfang 2005 ist er Rechtsanwalt in Lübeck. Horst Kaiser ist Vorsitzender Richter einer 
Berufungszivilkammer am Landgericht Lübeck a.D. und leitete über 15 Jahre Arbeitsgemein-
schaften. Er war bis Ende 2004 Mitglied des Gemeinsamen Prüfungsamtes Nord für das As-
sessorexamen. Jan Kaiser ist ehem. Richter am Landgericht Lüneburg. Alle sind Dozenten der 
Kaiserseminare. Die Verfasser veranstalten unter anderem Wochenendseminare zur Vorberei-
tung auf die Examensklausuren und bieten dazu ergänzend ein umfangreiches Klausurenan-
gebot sowie eine gezielte Vorbereitung auf die Mündliche Prüfung an. Warum Kaisersemina-
re? Für einen Erfolg im Assessorexamen brauchen Sie einerseits kein Dauer-Repetitorium, in 
dem Ihnen der Stoff aus dem ersten Examen monatelang noch einmal „aufgewärmt“ wird. 
Andererseits haben Sie vor dem Assessorexamen wesentlich weniger Zeit für die Vorbereitung 
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als noch zum ersten Examen. Sich selber alles „im stillen Kämmerlein“ zusammenschreiben 
zu wollen, was man noch zu lernen hat, ist eine in dieser Zeit kaum lösbare Aufgabe. Sie müs-
sen so schnell wie möglich mit dem effektiven Lernen und dem Schreiben von Übungs-
klausuren beginnen! Unsere Seminare dienen dem schnellen Zusammentragen des rele-
vanten Stoffes, der Klausurtechnik und der brandaktuellen Rspr. Danach können Sie 
gleich anfangen zu lernen! Vertrauen Sie den Spezialisten für das Assessorexamen. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.kaiserseminare.com.  

Lübeck, im Mai 2024 
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